
Reglement Düdex-Plus 
 
 
Zweck 
 

Der Gewerbeverein Düdingen will Aktivitäten in den Bereichen Aus- und Weiterbildung fördern und 
herausragende Leistungen honorieren.  
 
 
Auszeichnung für Aus- und Weiterbildung 
 

 
 

Jährlich wird eine Person oder ein Unternehmen ausgezeichnet. Die Preisträger können aus 
folgenden Bereichen stammen: 
 

- Unternehmen, 
welche sich durch die Förderung von Ausbildungsplätzen, Möglichkeiten der Weiterbildung 
oder besondere Unterstützung von Auszubildenden auszeichnen. 

 

- Auszubildende, 
welche besondere Leistungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung erbringen. 

 

- Personen, 
welche sich im besonderen Ausmass für die Aus- und Weiterbildung einsetzen. 

 

Mögliche Kandidaten können durch die Jury (siehe unten) gesucht werden oder dieser durch die 
Mitglieder des GVD vorgeschlagen werden.  
 
 
Veranstaltung für Aus- und Weiterbildung 
 

 
 

Jährlich wird eine Veranstaltung organisiert oder unterstützt. Die Veranstaltungen müssen für alle 
Mitglieder des GVD und ihre Mitarbeiter offen sein.  
 
Mögliche Veranstaltungen können durch die Jury (siehe unten) gesucht oder dieser durch die 
Mitglieder des GVD vorgeschlagen werden. 
 
 
Jury 
 

Eine Jury aus drei Personen ist verantwortlich für die Wahl der Preisträger und der Veranstaltung. 
Diese setzt sich wie folgt zusammen: 
 

- Präsident/in des Gewerbeverein Düdingen 
- 2 Mitglieder (Wahl durch den Vorstand des GVD) 

 
 
Finanzierung 
 

Die Höhe der zur Verfügung stehenden Mittel werden jährlich durch die GV des Gewerbevereins mit 
dem Gesamtbudget bestimmt. Grundsätzlich sollen diese durch die Erträge aus den Geldern des 
Düdex-Fonds getragen werden.  
 

Das eigentliche Kapital des Düdex-Fonds dient der Organisation der Düdex und wird für die Aktion  
Düdex-Plus nicht verwendet. Hingegen fliessen die Kapitalerträge in die Rechnung des 
Gewerbevereins und können dafür eingesetzt werden.  
 

Die Aufteilung der Mittel zwischen Auszeichnung und Veranstaltung wird durch die Jury 
vorgenommen. 
 
 
 
 
Genehmigt an der Generalversammlung vom 15. März 2005. 


